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Ortsgemeinde Hahn am See

Bebauungsplan  "Hahner Stock, 1. Erweiterung"
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2. Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit

(§ 3 Abs. 1 BauGB)

Die frühzeitige Unterichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke

der Planung etc. erfolgte durch öffentliche Auslegung der Planunterlagen in der Zeit vom 02.01.2019

                                                                                                                                 bis zum 04.02.2019

Die Möglichkeit der Einsichtnahme, der Äußerung und Erörterung wurde in

ortsüblicher Weise im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Wallmerod vom ___.___.___

öffentlich bekannt gemacht.

Hahn am See, den___.___.___                                                  (Dienstsiegel)     ....................................................

                                                                                                                                           Ortsbürgermeisterin

1. Aufstellungsbeschluss

(§ 2 Abs. 1 BauGB)

Der Rat der Ortsgemeinde Hahn am See hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 21.08.2018

die Aufstellung dieses Bebauungsplanes beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde in ortsüblicher Weise

im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Wallmerod vom ___.___.___

öffentlich bekannt gemacht.

Hahn am See, den___.___.___                                                   (Dienstsiegel)     ....................................................

                                                                                                                                             Ortsbürgermeisterin

Verfahrensvermerke

3. Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und anderer Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB)

    und Abstimmung mit den Nachbargemeinden (§2 Abs. 2 BauGB)

Die frühzeitige Unterichtung der Träger öffentlicher Belange

erfolgte mit Schreiben der Verbandsgemeindeverwaltung Wallmerod

Sachgebiet Bauverwaltung vom 02.01.2019

Die Träger wurden entsprechend § 3 Abs. 1, Satz 1 Halbsatz 1 BauGB

unterrichtet und erhielten Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 04.02.2019

Gleichzeitig hat die Abstimmung mit den Nachbargemeinden stattgefunden.

Hahn am See, den___.___.___

                                                                                                (Dienstsiegel)     ....................................................

                                                                                                                                       Ortsbürgermeisterin

4. Öffentliche Auslegung

(§ 3 Abs. 2 BauGB)

Der nach Auswertung der Einlassungen der frühzeitigen Unterrichtung

aktualisierte Bebauungsplan hat nebst Text und Begründung

einschließlich der nach Einschätzung der Ortsgemeinde wesentlichen bereits

vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom         14.10.2019

                                                                                          bis zum        15.11.2019

öffentlich ausgelegen.

Die Bekanntmachung hierzu erfolgte in ortsüblicher Weise im

Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Wallmerod vom                        ___.___.___

Die durch § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB geforderten Hinweise,

insbesondere zu § 47 Abs. 2a VwGO sind in der Bekanntmachung erfolgt.

Hahn am See, den___.___.___                                                 (Dienstsiegel)     ....................................................

                                                                                                                                        Ortsbürgermeisterin

5. Reguläre Beteiligung

(§ 4 Abs. 2 BauGB)

Die reguläre Beteiligung der Behörden und anderer Träger öffentlicher

Belange erfolgte mit Schreiben der Verbandsgemeindeverwaltung Wallmerod,

Sachgebiet Bauverwaltung vom                                                                          14.10.2019

Die Monatsfrist nach § 4 Abs. 2 Satz 2 BauGB endete damit am                       15.11.2019

Die Träger wurden gem. § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB von der Auslegung

benachrichtigt.

Hahn am See, den___.___.___                                                  (Dienstsiegel)     ....................................................

                                                                                                                                          Ortsbürgermeisterin

6. Satzungsbeschluss

(§ 10 Abs. 1 BauGB, § 88 Abs. 6 LBauO)

Nach rechtlicher Würdigung der Stellungnahmen der Beteiligung gem. den §§ 3 Abs 2

und 4 Abs. 2 BauGB hat der Rat der Ortsgemeinde Hahn am See im öffentlichen

Teil seiner Sitzung vom                                                                                      22.01.2020

den Bebauungsplan mit allen seinen Festsetzungen gem. § 10 Abs. 1 BauGB

als Satzung beschlossen.

Mitteilungen gem. § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB sind nach erfolgter Abwägung

im Sinne des § 1 Abs. 7 BauGB ergangen.

Hahn am See, den___.___.___                                                  (Dienstsiegel)     ....................................................

                                                                                                                                         Ortsbürgermeisterin

7. Ausfertigung

Die Satzung bestehend aus einer druch Schrift und Zeichen erläuterten

Zeichnung im Maßstab 1:1000 und textlichen Festsetzungen, stimmt in

allen ihren Bestandteilen mit dem Willen des Rates der Ortsgemeinde

überein.

Sie waren Gegenstand des Planverfahrens; die für die Normgebung

gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensschritte- u. Vorschriften wurden eingehalten.

Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

Er tritt mit seiner Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB)

Ausgefertigt:

Hahn am See, den___.___.___                                                    (Dienstsiegel)     .................................................

                                                                                                                                            Ortsbürgermeisterin

8. Inkrafttreten

(§ 10 Abs. 3 BauGB)

Der Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung wurde in ortsüblicher Weise

im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Wallmerod                                          vom ___.___.___

öffentlich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan wird mit seiner Begründung und einer zusammenfassenden

Erklärung ab dem Tage der Bekanntmachung zu jedermanns Einsicht während

der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Wallmerod bereitgehalten;

über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt.

Hahn am See, den___.___.___                                                    (Dienstsiegel)     ................................................

                                                                                                                                              Ortsbürgermeisterin
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